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1. Zu den Voraussetzungen für die Einstellung des 
Verfahrens durch das Gericht vgl. Anm. 1.1., 1.3., 2.1. 
und 2.2. zu § 75. Die Voraussetzungen des § 75 
Abs. 1 gelten mit der Besonderheit, daß die zur 
Überwindung der sozialen Fehlentwicklung des Ju
gendlichen (vgl. Anm. 1.2. zu §75) notwendigen Er
ziehungsmaßnahmen von den Organen der Jugend
hilfe bereits getroffen sein müssen, wenn das Ge
richt die Einstellung des Verfahrens beschließt.

2. Zeitpunkt der Einstellung des Verfahrens durch 
das Gericht: Das Gericht kann vom Eröffnungsver
fahren (vgl. § 187 Abs. 1) bis zur Verkündung einer

die Hauptverhandlung abschließenden Entschei
dung (vgl. § 240) das Strafverfahren endgültig ein
stellen und damit von der Durchführung eines Ver
fahrens absehen (vgl. §68 StGB). Dies gilt entspre
chend für das Rechtsmittelverfahren (vgl. § 304). 
Die Entscheidung ergeht durch begründeten Be
schluß außerhalb oder in der Hauptverhandlung. 
Vor der Beschlußfassung in der Hauptverhandlung 
sind die Beteiligten zu hören, außerhalb der Haupt
verhandlung ist die Erklärung des Staatsanwalts 
einzuholen (vgl. § 177). Gegen den erstinstanzlichen 
Beschluß hat der Staatsanwalt das Rechtsmittel der 
Beschwerde (vgl. § 305 Abs. 1).
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Das Gericht, der Staatsanwalt und die Untersuchungsorgane können Vergehen Jugendlicher unter 
den Voraussetzungen des § 58 an gesellschaftliche Organe der Rechtspflege zur Beratung und Ent
scheidung übergeben.

1. Bei Vorliegen der Übergabevoraussetzungen (vgl. 
§ 58) ist die Strafsache, sofern nicht nach § 75 einge
stellt wird, der zuständigen Konflikt- oder Schieds
kommission zur Beratung und Entscheidung zu 
übergeben. Auch bei der Übergabe der Sache an ein 
gesellschaftliches Gericht muß Schuldfähigkeit vor
liegen; in der Übergabeentscheidung sind entspre
chende Aussagen darüber zu treffen (vgl. § 26 Abs.3 
KKO; §24 Abs. 3 SchKO).

2. Zur Verfahrensweise des gesellschaftlichen Ge
richts vgl. GGG, KKO und SchKO. Die Erziehungs
berechtigten (vgl. Anm. 1.1. und 1.2. zu §70) sind 
auch zur Mitwirkung an der Beratung des gesell
schaftlichen Gerichts berechtigt und verpflichtet. 
Die bei der Feststellung der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit des Jugendlichen anzuwendenden Er
ziehungsmaßnahmen ergeben sich aus § 29 StGB.
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